
Misst der Staatsanwalt bei Joschka Fischer mit zweierlei
Zur Einleitung des Ermittlungsverfahrens gegen den Außenminister nach seiner Aussage im Frankfurter Terroristenprozess

Maß?
Von U\VE SCHEFFLFR

Frankfurt (Oder). Die "Märkische
Oderzeitung" meldete am 20. Fe
bruar, dass die Staatsanwaltschaft in
Frankfurt am Main gegen den Bun
desaußenrninister Joschka Fischer
ein Ermittlungsverfahren wegen un
eidlicher Falschaussage vor Gericht
eingeleitet habe. Fischer soll am 16.
Januar als Zeuge im sog. "OPEC
Prozess" gegen Hans-Joachim Klein
wahrheitswidrig bestritten haben,
dass die Ex-RAF-Terroristin Margit
Schiller in den siebziger Jahren in
seiner Wohnung in Frankfurt am
Main gewohnt habe, was Frau
Schiller jedoch in ihrer Autobiogra
phie behauptet hatte.

Die Einleitung eines strafrechtli
chen Ermittlungsverfahrens ist dann
zulässig, wenn gegen jemanden der
sog:.,Anfangsverdacht" besteht, er
habe eine Straftat begangen, um zu
prÜfen, ob Anklage vor Gericht er
hoben werden soll. Ein also durch
aus ehrbecinträ{;htigender Vorwurf,
dcr schon rechtliche, vor allem aber
soziale Konsequenzen haben kann.

Es hat sich deshalb in den letzten
Jahren bei Prominenten vor allem
aber Bei Politikem eine Verfahrens
wei se herausgebildet, die höchst
zwcif~lhaft ist und keine gesetzliche
Grundlage hat: Häufig wird im Rah
men eines sog. "Vorermittlungsver
twens" über Wochen, ja über Mona
te geprüft. ob sich denn dieser erste
Verdacht so verdichten lässt, dass
wirklich Anklage erhoben werden
muss, um andernfalls überhaupt nicht
das eigentliche, gesetzlich vorgesehe
ne Ermittlungsvetfahren einzuleiten.
Beispiele hierfür waren Verdachts
prüfimgen gegen den damaligen Bun
deskanzler Helmut Kohl (ebenfalls
wegen Falschaussage in den 80-er
Jahren), die ehemalige Bundespräsi
dentin Rita Süssmuth ("Dienstwa
genaffäre") sowie den früheren säch
sischen Innenminister Heinz Eggert
wegen Strafvereitelung.

So sehr es zu begrußen ist, dass von
dieser rechtlich äußerst fragwürdigen
Bevorzugung von Politikem im Fall
Fischer kein Gebrauch gemacht WOI

den ist, so fragt sich doch, ob dies auf
rechtliche Einsicht oder aber auf poli-

tische Gründe zurückzuführen ist.
Denn beim näheren Hinsehen zeigt
sich, dass der Verdacht gegen Fischer,
mit seiner Aussage eine Straftat be
gangen zu haben, mit einem Blick in
ein juristisches Lehrbuch schnell hätte
ausgeräumt werden können:

Zunächst setzt der Verdacht, vor
Gericht eine strafbare Falschaussage
gemacht zu haben. zwei Dinge \'or

.aus, auf die die Staatsanwaltschaft in
Frankfurt am Main offenbar nur abge
hoben hat: Zum einen muss die Aus
sage objektiv falsch, also unwahr
sein, zum anderen muss sie auch sub
jektiv falsch, also gelogen sein. Keine
strafbare Falschaussage daher, wenn
sich jemand nur irrt. Diese Punkte
sind, da ist der Staatsanwaltschaft in
Frankfurt am Main zuzustimmen, nur
in einem Ermittlungsverfahren näher
aufzuklären. Hier mÜßte etwa Frau
Schiller gefragt werden, ob sie wirk
lich in Fischers Wohnung gewohnt
habe. Falls ja, wäre zu prüfen, ob Fi
scher dies bei seinen damaligen chao
tischen Wohnverhältrussen schlicht
vergessen oder gar nicht bemerkt ha
ben könnte.
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Bei dem Delikt der falschen uneid
lichen Aussage vor Gericht kommt
aber noch eine dritte, hier entschei-

dende Voraussetzung hinzu: Die
Fals{;hheit der Aussage mu.~S einen
Punkt betreffen, der "Gegenstand der
Untersuchung" ist. Nicht das Lügen
allgemein steht unter Strafe, sondern
die Behinderung der Justiz bei der
Wahrheitsfindun,g. So hat der Bundes
gerichtshof einmal die Verurteilung
einer Frau aufgehoben. die in einem
Unterhaltsprozess .zu dem Aussa
gethema vor Gericht geladen wurde,
ob sie mit einem bestimmten Mann
fremdgegangen sei. Sie verneinte dies
wahrheitsgemäß, fügte aber die
falsche Aussage hinzu, sie habe auch
mit keinem anderen Mann geschlafen.
Hierzu war sie jedoch überhaupt nicht
vor Gericht geladen worden, so dass
es hierauf nicht ankam.

Nun ist Fischer zwar von dem
Staatsanwalt nach einem Zusammen
wohnen mit Frau Schiller gefragt wor
den. Um seine Wohnverhältnisse ging
es jedoch überhaupt nicht in dem
Strafverlahren. Fischer war als Zeuge
geladen worden, um über seine Bezie
hungen zu dem. Angeklagten Klein
auszusagen. Der Vorsitzende Richter
warf demzufolge auch auf die Frage

des Staatsanwaltes ein: ,,Ich bin aber
nicht der Meinung, dass das noch zu
der Sache gehört." Und zu Fischer:
,,Es steht Ihnen frei, darauf zu antwor
·ten." Aus der Strafprozessordnung.er
gibt sich nun aber eindeutig, dass ein
Richter nur dann Fragen zurückwei
sen darf oder, wie hier, nur dann dem
Zeugen das Antworten freistellen
darf, wenn die Frage "nicht zur Sache
gehört".

Zusammen gefasst: Selbst wenn
Joschka Fischer auf die Frage nach
dem Zusammenwohnen mit einer Ter
roristin vorsätzlich eine falsche Ant
wort gegeben haben sollte, was ich
nicht weiß, wäre dies wohl moralisch
verwerflich, vielleicht auch ein Rück
trittsgiund, mit Sicherheit jedoch kei
ne stratbare Handlung. Auch der Vor
sitzende Richter als unmittelbarer
"Tatieuge" der venneintlichen
Falschaussage bezeichnete dement
sprechend die Einleitung des Ermitt
lungsverfahrens gegen Fischer als
,,hochgradig lächerlich". Als .,voter
mittlung" hätte also ein Blick in ein
Lehrbuch genügt. - Mit zweierlei
Maß?


